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Ergebnis der Betriebsüberwachung von technischen 
Anlagen, Abfall und Boden 

 
 

 
 

STADT   WUPPERTAL 
UMWELTSCHUTZ 

Firma:              Paul Fischer  Inh. H. Krapp 
 

 
 

Standort Hünefeldstr. 14a-c 

Anlagenbezeichnung Tankanlage 

Einstufung der Anlage(n) 

 

 Prüfpflichtig  

 X       einmalig 

☐      wiederkehrend  

                                         

Datum der Betriebsüberwachung  06.03.2017 

Art der Umweltinspektion  X angemeldet 

☐ unangemeldet 

Beteiligte Behörden  Untere Wasserbehörde 

Umfang der Betriebsüberwachung  VAwS 

 KrW-/AbfG 

 LBodSchG 

Grundlage der Umweltinspektion   Anlagenabgrenzung 

  VAwS Prüfberichtsdokumentation 

Ergebnis der Umweltinspektion ☐ Keine Mängel 

 X Geringfügige Mängel 1) 

☐ Erhebliche Mängel 2) 

☐ Schwerwiegende Mängel 3) 

☐         Der Mangel wurde inzwischen behoben 
4) 

 

 

Beschreibung der Mängel Fehlende VAwS Prüfung 

Veranlasste Maßnahmen  

 

 

wirthsr
Stempel
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Legende 

1) Geringfügige Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die 
augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder 
ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 

2) Erhebliche Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb 
einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die 
Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

3) Schwerwiegende Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser 
Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine 
Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten 
durchgeführt. 

4) Der Mangel wurde inzwischen behoben.

1)  


